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NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN 

Statement zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen des Fonds  

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE 

ISINs: LU332822492 / LU1727504786 

 

Dieses Statement wurde nach den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2088 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor erstellt. 

ÖkoWorld Lux S.A. (ÖKOWORLD) bietet ausschließlich nachhaltige Fonds an und strebt mit 

allen Fonds das Ziel einer nachhaltigen Investition gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 

2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor an. 

Die Berücksichtigung von ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien bei allen 

Investitionsentscheidungen gehört bereits seit der Auflage des ersten Fonds im Jahr 1996 zu 

dem Selbstverständnis von ÖKOWORLD. Daher ist die Berücksichtigung von nachteiligen 

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf verschiedene Nachhaltigkeitsfaktoren wie 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die 

Bekämpfung von Korruption und Bestechung ein grundlegender Bestandteil der 

Investmentprozesse und gilt konsequent für alle Investitionen, welche die von der ÖKOWORLD 

verwalteten Fonds tätigen. 

Hierzu hat ÖKOWORLD einen Prozess entwickelt, bei dem zum einen die wichtigsten 

nachteiligen (insbesondere auch ökologischen) Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

ausgeschlossen sind (Ausschlusskriterien) und in welchem zum anderen nur Unternehmen für 

das Anlageuniversum ausgewählt werden, die Beiträge zur Vermeidung oder Bewältigung von 

Nachhaltigkeitsrisiken und nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen leisten (Positivkriterien 

bzw. Nachhaltigkeitsziele). 

Für weitere Informationen zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Prozessen 

siehe auch das Dokument „Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken“ auf der 

Webseite. 
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Nachhaltigkeitsziele 

ÖKOWORLD legt derzeit für keinen Fonds einen Index als Referenzwert fest, sondern verfolgt 

einen eigenen und unabhängigen Ansatz bei der Auswahl der Unternehmen in die 

Anlageuniversen der Fonds. 

Der Teilfonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, 

weltweit ausschließlich in Emittenten zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, 

sozialen und ethischen Aspekten geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen 

nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken.  

Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. 

Zu den Unternehmen, die einen Beitrag zur Erfüllung eines ökologischen Ziels leisten, gehören 

Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten im Bereich erneuerbarer Energien, umweltfreundliche 

Mobilität und Transport, Produkte oder Dienstleistungen zur Energie-, Wasser und 

Ressourceneffizienz, zum Beispiel in der Industrieproduktion, IT und Digitalisierung sowie bei 

Infrastruktur und Gebäuden, Produkte oder Dienstleistung zur Förderung von Kreislaufwirtschaft 

oder nachhaltiger Konsum, zum Beispiel bei Ernährung, Land- und Forstwirtschaft und 

Konsumgütern, sofern sie keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren haben, u.a. sichergestellt durch die Ausschlusskriterien.  

Zu den Unternehmen, die einen Beitrag zur Erfüllung eines sozialen Ziels leisten, gehören 

Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in Bereich Gesundheit und Wohlbefinden, Bildung und 

Kultur, Finanzen und Absicherung, Resilienzförderung oder die Unterstützung digitaler Teilhabe, 

sofern sie keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben, u.a. 

sichergestellt durch die Ausschlusskriterien.  

Ausschlusskriterien 

ÖKOWORLD hat Ausschlusskriterien festgelegt, die dazu führen, dass Unternehmen und 

Wirtschaftszweige, die aus Sicht von ÖKOWORLD wesentliche nachteilige Auswirkungen auf 

eine nachhaltige Entwicklung haben, von vornherein keine Aufnahme in die Anlageuniversen 

der Teilfonds finden. 

Bei den Ausschlusskriterien werden alle Kriterien gleich gewichtet, so dass ein Verstoß gegen 

jedes einzelne Kriterium zu einem Ausschluss oder einer Nicht-Aufnahme in das 

Anlageuniversum führen kann.  

Ausgeschlossen sind Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: 

- Atomenergie 

- Abbau von Uran 
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- Erzeugung von Atomenergie 

- Herstellung von Kernkomponenten für die Atomenergieerzeugung 

- Erbringung spezifischer Dienstleistungen für den Betrieb von Atomkraftwerken  

- Waffen & Rüstung 

- Herstellung von kontroversen Waffen, inkl. Atomwaffen  

- Herstellung von konventionellen Waffen oder Militärgütern  

- Herstellung von Kernkomponenten für Waffen aller Art 

- Erbringung spezifischer Dienstleistungen für die Herstellung oder Verwendung 

von Waffen oder Waffensystemen  

- Fossile Brennstoffe 

- Exploration, Abbau, Förderung, Vertrieb und Veredelung von Kohle 

- Exploration, Förderung, Vertrieb und Veredelung von Erdöl  

- Exploration, Förderung oder Herstellung von gasförmigen Brennstoffen 

- Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen als Kerntätigkeit 

- Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern als Kerntätigkeit 

- Chemikalien und Schadstoffe 

- Herstellung gesundheitsgefährdender oder umweltschädigender Chemikalien 

oder Schadstoffe, z.B. Agrochemie (Pestizide, etc.), Chlorchemie oder PFAS 

- Kontroverse Produkte oder Dienstleistungen 

- Anbau und Produktion von Tabak  

- Herstellung von Alkohol (ausgenommen medizinische Bestimmung) 

- Produktion von Glücksspielprodukten oder pornografischen Inhalten 

- Gentechnik & Tierwohl 

- Erzeugung von gentechnisch veränderten Organismen für die Landwirtschaft 

- Massentierhaltung 

- Durchführung oder Beauftragung vermeidbarer Tierversuche 

- Umweltzerstörung 

- Verursachung massiver Umweltschäden 

- Raubbau an natürlichen Ressourcen  
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- Governance & Ethik 

- Systematische Verstöße gegen Wirtschaftspraktiken und Verhaltensregeln, wie 

bspw. Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Verbraucherschutz 

- Menschen- und Arbeitnehmerrechte 

Systematische Verstöße gegen Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte, insbesondere 

gegen die 

- OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

- Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO), z. B. Kinder- und 

Zwangsarbeit 

- Prinzipien des UN Global Compact 

Der getrennte Investmentprozess 

Zur Vermeidung von Interessenskonflikten ist bei ÖKOWORLD die hauseigene Abteilung 

Nachhaltigkeitsresearch inhaltlich, räumlich und personell strikt von der Abteilung 

Finanzanalyse und Portfoliomanagement getrennt. Durch diesen getrennten Prozess wird u.a. 

auch sichergestellt, dass es nicht zu Interessenskonflikten zwischen finanziellen und 

nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommt. 

Das hauseigene Portfoliomanagement kann ausschließlich in Unternehmen investieren, die 

nach Analyse und positiver Bewertung der sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien sowie 

unter Berücksichtigung der Unternehmensführung durch die Nachhaltigkeitsanalyst:innen in das 

Anlageuniversum des Teilfonds aufgenommen wurden. 

Nachhaltigkeitsanalyse und Unternehmensbewertung 

Die hauseigene Abteilung Nachhaltigkeitsresearch hat über viele Jahre eine eigene Methodik 

zur Überprüfung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsrisiken 

aufgebaut und weiterentwickelt.  

Die Bewertung der Unternehmen erfolgt dabei nicht auf Basis von Einschätzungen externer 

Datenanbieter, sondern anhand des proprietären und über die Jahre ständig weiterentwickelten 

ÖKOWORLD-Ansatzes zur Nachhaltigkeitsanalyse.  

Durch die Anwendung von Ausschluss- und Positivkriterien im Rahmen der 

Nachhaltigkeitsanalyse wird sichergestellt, dass die nachhaltigen Investitionsziele des Fonds 

erreicht werden 
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Analyseprozess 

Der Analyse- und Bewertungsprozess erfolgt bottom-up, d.h. es wird jedes einzelne 

Unternehmen entsprechend seiner Produkte und Prozesse unter Berücksichtigung der 

jeweiligen fondspezifischen Ziele betrachtet. 

1. ÜBERPRÜFUNG DER VOM UNTERNEHMEN VERÖFFENTLICHTEN 

INFORMATIONEN 

Webseiten und Präsentationen werden analysiert, um einen Überblick über das 

Produktspektrum des Unternehmens zu gewinnen. Vom Unternehmen veröffentlichte 

Verhaltensrichtlinien (Codes, Policies) sowie Umwelt-/Nachhaltigkeitsberichte und 

Jahresberichte werden zusätzlich ausgewertet.  

2. AUSWERTUNG UNABHÄNGIGER INFORMATIONSQUELLEN 

Wissenschaftliche Studien (z.B. zu verwendeten Materialien, den Produktionsprozessen 

und den spezifischen Teil- und Endprodukten), technische und rechtliche 

Regulierungen, Veröffentlichungen von NGOs, Medienberichte u.a. werden ebenso 

berücksichtigt. Zudem wird die Berichterstattung an CDP besonders berücksichtigt. 

3. EXTERNE DATENANBIETER 

Es werden auch zum Teil Informationen und Daten externer Datenanbieter für die 

Nachhaltigkeitsanalyse verwendet und als zusätzlichen Input für die 

Nachhaltigkeitsbewertung herangezogen. 

4. ENGAGEMENT – DIALOG MIT UNTERNEHMEN 

Im Rahmen der Engagement-Strategie werden Unternehmen kontaktiert und zu offenen 

Punkten befragt oder zu Verbesserungen aufgefordert. 

5. REGELMÄßIGE AKTUALISIERUNG 

Unternehmen werden regelmäßig im Rahmen eines Updates überprüft. Die 

systematischen Updates finden in der Regel nach Ablauf von drei Jahren statt. Neben 

systematischen Updates erfolgen Eil-Updates nach Bedarf, sobald sich bei 

Unternehmen wesentliche Profiländerungen ergeben, z. B. durch Zu- oder Verkauf eines 

aus Nachhaltigkeitssicht relevanten Unternehmensteils oder neu auftretenden 

systematischen Kontroversen. 

Bewertung 

Die Nachhaltigkeitsanalyst:innen prüfen jedes Unternehmen zunächst auf Einhaltung der 

Kriterien und regulatorischer Anforderungen. Nach abgeschlossener Überprüfung eines 

Unternehmens wird dem Unternehmen ein Nachhaltigkeitsscore zwischen 1 und 8 zugeteilt, 

wobei 1 den besten Nachhaltigkeitsscore darstellt.  

Für eine Aufnahme in das Anlageuniversum ist ein Score von mindestens 4 notwendig. Im Falle 
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eines negativen Ergebnisses wird ein Score von 5 - 8 vergeben und es erfolgt keine Aufnahme 

in das Anlageuniversum des Teilfonds. 

Fachbeirat 

Bei der Beobachtung und Bewertung der weiteren Entwicklung im Wasser- bzw. Klimasektor 

und bei der Einschätzung von Produkten und Technologien wird ÖKOWORLD für die Teilfonds 

ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE durch einen wissenschaftlichen 

Fachbeirat unterstützt. 

Das Portfoliomanagement 

Das hauseigene Portfoliomanagement verwaltet die Fonds von ÖKOWORLD. 

Auch das Portfoliomanagement wendet einen Prüfprozess auf die in den Anlageuniversen 

enthaltenen Unternehmen an. Die Fundamentalanalyse ist der Kernprozess jeder 

Investmententscheidung bei ÖKOWORLD. Hierzu hat das Portfoliomanagement einen Prozess 

entwickelt, nach welchem 10 Aspekte für ein jedes Unternehmen analysiert und bewertet 

werden. Die Bewertung jedes einzelnen der zehn Punkte der Fundamentalanalyse wird von 

ÖKOWORLD nach einem Notenprinzip von „1“ bis „5“, auf Basis einer qualitativen 

Einschätzung, vorgenommen. Dazu gehören vor allem auch die Aspekte Finanzen und 

Management. 

Die „gesunde“ finanzielle Lage eines Unternehmens ist eine notwendige Voraussetzung für ein 

Investment. Die Finanzanalyse betrachtet im Kern die Möglichkeit einer Insolvenz des 

Unternehmens, also die Möglichkeit der Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit. Ein 

weiterer Faktor sind die Finanzierbarkeit bzw. Finanzierungsquellen zukünftiger Investitionen. 

Eine etablierte und funktionierende Führungsebene ist ein weiteres Kriterium, dass bei einer 

Bewertung mit der Ratingziffer 5 zum Abbruch der Analyse führt, da das Management nicht nur 

für die strategischen Entscheidungen, sondern auch maßgeblich für die Informationspolitik, auf 

deren Basis investiert wird, verantwortlich ist. ÖKOWORLD bewertet das Management 

besonders nach drei Kategorien: 

- die Fähigkeit strategisch sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, 

- die Verlässlichkeit bezüglich der Umsetzung ausgegebener Maßnahmen und 

- die Kommunikation bezüglich positiver und negativer Entwicklungen mit dritten Parteien. 

Engagement-Strategie 

ÖKOWORLD verfolgt eine aktive Engagement-Strategie und sucht den Dialog mit den 

Unternehmen. Hierbei nimmt ÖKOWORLD einen Einfluss als Investor wahr, um mehr von den 
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Unternehmen zu erfahren und die Wichtigkeit nachhaltiger Fragen zu unterstreichen.  

Das Engagement durch ÖKOWORLD kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen: Offene 

Fragen werden entweder schriftlich oder mündlich an die Unternehmen adressiert. Zudem 

suchen wir bei offiziellen Terminen und Konferenzen den Kontakt zu Unternehmen. In 

ausgewählten Fällen erfolgt ein persönlicher Besuch.  

Bei der umfangreichen Analyse durch die Nachhaltigkeitsanalyst:innen wird zum Teil direkt mit 

den Unternehmen Kontakt aufgenommen. Anlass für diesen Dialog ist die Klärung noch offener 

Fragen bei grundsätzlich für das Anlageuniversum der ÖKOWORLD-Fonds in Betracht 

kommenden Unternehmen. Dies betrifft immer gezielt Schwachstellen im Unternehmen 

bezogen auf die umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien von ÖKOWORLD. 

Ist schon vor der Nachhaltigkeitsanalyse erkennbar, dass ein Unternehmen eindeutig gegen die 

Nachhaltigkeitskriterien von ÖKOWORLD verstößt (z.B. als Atomkraftbetreiber oder 

Rüstungsunternehmen), so erfolgt kein Engagement. 

Vergütungspolitik 

Die Verwaltungsgesellschaft ÖkoWorld Lux S.A. hat eine Vergütungspolitik und -praxis 

festgelegt, welche den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den in Artikel 111ter des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 aufgeführten Grundsätzen entspricht und wendet diese an. 

Das Vergütungssystem ist so gestaltet, dass es mit einem soliden und wirksamen 

Risikomanagement vereinbar ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den 

Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der verwalteten Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) nicht vereinbar sind, noch die 

ÖkoWorld Lux S.A. daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des OGAW zu handeln. 

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen 

von ÖKOWORLD und der von ihr verwalteten OGAWs und ihrer Anleger und umfasst 

Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. 

Die Vergütungsstruktur für die Mitarbeiter:innen der Abteilung Nachhaltigkeitsresearch ist 

separat von der ÖkoWorld Lux S.A. und enthält keine finanziellen Anreize, die sich auf die 

Quantität der Unternehmensbewertungen und damit schließlich die Auswahl der Unternehmen 

für das Anlageuniversum des jeweiligen ÖKOWORLD-Fonds auswirken könnten. Mit Blick auf 

den getrennten Investmentprozess liegt hier die maßgebliche Verantwortung im Management 

von Nachhaltigkeitsrisiken. Die auf diese Ergebnisse der Abteilung Nachhaltigkeitsresearch 

aufbauenden Tätigkeiten von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse beziehen sich 

entsprechend dem getrennten Investmentprozess ausschließlich auf das vorgegebene 

Anlageuniversum. D.h. Nachhaltigkeitsrisiken können an dieser Stelle nicht eingegangen 

werden. Die Investitionsentscheidungen selbst werden zudem von Strategien getragen, die mit 
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der grundsätzlichen Ausrichtung von ÖkoWorld Lux S.A. korrespondieren. Hieran orientiert sich 

auch die Vergütungsstruktur für Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse, in dem die 

Unternehmensphilosophie als Rahmen und Maßstab für die Leistungen und die Motivation der 

Mitarbeiter:innen gilt. Finanzielle Anreize, die diesem unternehmerischen Interesse 

entgegenstehen, werden nicht gesetzt. 

UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND BERICHTERSTATTUNG 

Mit Blick auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung zieht ÖkoWorld Lux S.A. zum 

Abgleich die Inhalte des ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds hinzu. Sie 

nutzt die dort beschriebenen Prinzipien und Empfehlungen für ihre anlassbezogenen 

Entscheidungen, die die Unternehmensführung betreffen. 

Die Berichterstattung von ÖkoWorld Lux S.A. für den ÖKOWORLD-Fonds erfolgt in 

Übereinstimmung mit dem in Luxemburg geltenden Recht und nach den internationalen 

Prüfungsstandards (ISA), die für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (CSSF) angenommen wurden. 

 

 

 

 


